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Erklärung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten

Saison 2024 I 2025

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") HANNOVER g6 GmbH & Co.
KGaA

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und fllr sich verbindlich. Das
gilt insbesondere augh {ür die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrrraltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 16.1 1.2002
mit dem Stadioneigentümer Inhaber des Hausrechts im Staãion HDI-Arena ab
1.7.2022 neu: Heinz von Heiden Arena Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende
oder anderweitige Platzanlagen nutzen, wird er sich durch einen Vertrag mittem je-
weils Berechtigten das Hausrecht übertragen lassen, so dass er in diesen falbn eben-
falls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V' sowje die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
qa, de¡ 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage ðer Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, -bundesweit 

wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, ãusletzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, beí Vorliegen der in den Stadionverbotsrichflinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafãntrag wegen Hausfriedénsbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion vérweiéen.

Die in dieser Erklårung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

xfl Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten 

Saison 2024 / 2025 

Der Verein / die Kapitalgesellschaft („Tochtergesellschaft") 

Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA 

im Folgenden „Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich 

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt „Stadionverbotsrichtlinien") 

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl 
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das 
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB 
eingerichtete Zentralstelle. 

1. Der Teilnehmer ist als  Stadioncigcntümcr / aufgrund des Vertrages vom 4 7,x,f- 2c-f 
mit dem Stadioneigentümer Inhaber des Hausrechts im Stadion 
BBBank Wildpark (Name des Stadions). 

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen, 
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls Inhaber des Hausrechts ist. 

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga 
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga, der 4. Spielklassenebene der Männer, der Frauen-Bundesliga und der 
2. Frauen-Bundesliga auf der Grundlage der Stadionverbotsrichtlinien ein auch für sei-
ne jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames Stadionverbot aussprechen 
und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die erforderlichen Vollmachten 
werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden Vereinen und Gesellschaf-
ten mitteilen. 

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien 
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen. 

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und 
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen. 

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung. 

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen 
am Vorjahr nicht geändert hat. 

Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie zuletzt nicht in den ersten vier 
Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zusendung des Hausrechtsbe-
reichs an sicherheit@DFB.de 

atisruhe7 Sport-Club 
Karlsruhe. 12.06.2024 dühlburci-Phönix GmbH & Co. KGaA 

Unter chrift Teilnehmer Adenauerring 17 
(Ort, Datum) 76131 Karlsruhe 

Michael Becker, Geschäftsführer 
Name & Funktion vertretungsberechtigte Person 
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